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2011 
Zehnte Verordnung 

zur Änderung der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung 
Vom 12. Mai 1992 

Auf Grund des § 2 des Gebührengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (GebG NW) vom 2:3. November 1971 (GV. 
NW. S. 354), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. März 1985 (GV. NW. S. 256), wird verordnet: 

Artikel I 

Die Allgemeine Verwaltungsgebührenordnung (AVwGebO NW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. August 
1980 (GV. NW. S. 924), zuletzt geändert durch Verordnung vom 28. Januar 1992 (GV. NW. S. 43), wird wie folgt geändert: 

1. In der Inhaltsübersicht ist nach der TarifsteIle 26 einzufügen: ,,27 Gentechnikrechtliche Angelegenheiten" 

2. Bei der Tarifstelle 1.2 wird in der Spalte "Gegenstand" der Klammerzusatz .,(§ 27 JWG)" durch den Klammerzusatz 
,,(§ 445GB VIII)" eesetzt 

a. Die Tarifstellen 4a.1 bis 4a.3 werden durch die folgenden neuen TarifsteIlen 4a.1 bis 4a.4 ersetzt: 

,,4a.1 

4a.2 

4a.3 

4a.4 

Entscheidung gemäß § 9 Abs. lader § 12 Denkmalschutzgesetz (DSchG) 
vom 11. März 1980 (GV. NW. S. 226), zuletzt geänd~rt durch Gesetz vom 
20. Juni 1989 (GV. NW. S. 366), einschließlich der Uberwachung der da­
nach erlaubten Maßnahmen 

Entscheidung gemäß § 9 Abs. 3 Satz 2 DSchG einschließlich der Über­
wachung der danach erlaubten Maßnahmen 

Die Gebühr nach dieser TarifsteIle entfällt. wenn gleichzeitig eine an­
dere gebührenpflichtige Entscheidung getroffen wird. 

Entscheidung gemäß § 13 oder § 14 Abs. 2 DSchG einschließlich der 
Überwachung der danach erlaubten l'vlaf3nahmen . 

Wird bei denkmalrechtlichen Entscheidungen und der Überwachung 
der danach erlaubten Maßnahmen die Hinzuziehung von Sachverstän­
digen einschließlich Hilfskräften notwendig, so sind die für die Inan­
spruchnahme des Sachverständigen einschließlich Hilfskräfte entste­
henden Kosten als Auslagen zu erstatten." 

4. Bei der TarifsteIle 5.2 wird in der Spalte "Gegenstand" der Absatz 2 gestrichen. 

5. Die Tarifstellen 7 .1.1 bis 7 .3.1 erhalten folgende Fassung: 

,,7.1.1 

7.2 

72.1 

7.3 

7.3.1 

Prüfung, die aus Anlaß eines Antrags auf erstmalige Zulassung eines 
Feuerlöschgerätes oder eines Feuerlöschmittels vorgenommen wird 

a) von tragbaren DIN-Feuerlöschern 

b) von Sonderlöschern 

c) von fahrbaren Feuerlöschgeräten ohne eigenen Kraftantrieb 

d) von in Kraftfahrzeugen fest eingebauten Feuerlöschgeräten 

e) von ortsfesten Feuerlöschgeräten 

f) von Feuerlöschmitteln 

g) von Feuerlöschmitteln mit erweitertem Anwendungsbereich 

Änderungsprüfung 

Prüfung, die aus Anlaß eines Antrags auf Änderung eines zugelassenen 
Typs eines Feuerlöschgerätes oder Feuerlöschmittels vorgenommen 
wird (z. B. geänderte Konstruktionseinzelteile, andere Füllungen) 

a) von Feuerlöschgeräten 

b) von Feuerlöschmitteln 

Sonstige Prüfvorgänge 

Prüfvorgänge, die nicht unter 7.1 oder 7.2 fallen und aus Anlaß eines 
Antrages bearbeitet werden (z. B. Umschreibungen) 

- Bearbeitung bis zu 3 Stunden 

- für jede angefangene weitere Stunde 

Die Auslagen für brennbare Stoffe. die bei den Prüfungsversuchen ver­
braucht werden, sowie sonstige durch die Prüfung entstehenden Ausla­
gen sind neben der Gebühr zu TarifsteIlen 7.1.1 bis 7.3.1 zu erstatten." 

!O bls :.?OO 

10 bis :WO 

10 bis :.?OO 

1200 bis 3600 

1200 bis 3600 

1200 bis 3600 

1200 bis 3600 

1800 bis 6900 

1200 bis 5000 

1800 bis 6900 

20 v. H. bis 80 v. H. der 
Gebühr zur TarifsteIle 
7.1.1a) bis e) 

20 v. H. bis 80 v. H. der 
Gebühr zur TarifsteIle 
7.1.11) bis g) 

255 bis 360 

85 bis 120 
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6. Bei der Tarifstelle 8.2.2 wird in der Spalte "Gebühr" die Zahl ,,5" durch die Zahl ,,10" ersetzt. 

7. Bei der Tarifstelle 8.2.3 wird in der Spalte "Gebühr" die Zahl ,,20" durch die Zahl ,,30" ersetzt. 

8. Bei der TarifsteIle 8.2.4 wird in der Spalte "Gebühr" die Zahl ,,3" durch die Zahl ,,8" ersetzt. 

9. Die TarifsteIle 8.3.5.7 erhält folgende Fassung: 

,,8.3.5.7 Ausnahmegenehmigungen nach § 2 Abs . .5 und § 3 Abs. 4 Bundeswild­
schutzverordnung (BWildSchV) vom 25. Oktober 1985 (BGBL I S. 2040) 30 bis 100" 
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10. Bei der TarifsteIle 10.2.5 werden in der Spalte "Gegenstand" die Wörter", geändert durch Gesetz vom 23. September 
1990 (BGB!. II S. 885)" angefügt. 

11. Bei der TarifsteIle 10.4.3 werden in der Spalte "Gegenstand" die Wörter "geändert durch Gesetz vom 23. Juli 1988 
(BGBL I S. 1077)" durch die Wörter "zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. September 1990 (BGBI. 11 S. 885)" ersetzt. 

12. Bei der TarifsteIle 10.5.4 erhält die Spalte "Gegenstand" folgende Fassung; 

"Bescheinigungen nach den §§ 72, 72a. 73, 73a AMG 
(einschließlich Tierarzneimittel), 
Entscheidung über Exportbescheinigungen'" 

13. Nach der Tarifstelle 10.5.8 wird folgende neue Tarifstelle 10.5.9 eingefügt: 

,,10.5.9 Entscheidung über die Ausstellung einer Bescheinigung zur Guten La­
borpraxis nach § 19b Abs.l Chemikaliengesetz 2000 bis 12000" 

14. Bei der TarifsteIle 10.10.2 werden in der Spalte "Gegenstand" die Wörter ,,§§ 16 ff. der Trinkwasserverordnung 
(TrinkwV) vom 22. Mai 1986 (BGBI. I S. 760)" durch die Wörter ,,§§ 18 ff. der Trinkwasserverordnung (TrinkwV) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 5. Dezember 1990 (BGBL I S. 2612)" ersetzt. 

15. Bei der TarifsteIle 10.14.6.1 wird in der Spalte ,.GebÜhr" die Zahl ,,46" durch die Zahl ,,50" ersetzt. 

16. Bei der TarifsteIle 10.14.6.2 wird in der Spalte "Gebühr" die Zahl ,,33" durch die Zahl ,,36" ersetzt. 

17. Bei der TarifsteIle 10.18.1 wird die Spalte "Gebühr" wie folgt gefaßt: 

,,0,7- bis 1,8fache Sätze für Sonderleistungen gemäß Abschnitten A, E, 
M, 0, Q des Gebührenverzeichnisses, 0,7- bis 2,3fache Sätze für Sonder­
leistungen gemäß den übrigen Abschnitten des Gebührenverzeichnis­
ses zur GON' 

18. Bei der TarifsteIle 10.18.2 wird in der Spalte "Gebühr" das Wort "l,4-fache" durch das Wort ,,2,3fache" ersetzt. 

19. Bei der TarifsteIle 11.2.1 werden in der Spalte "Gegenstand" die Wörter "geändert durch Gesetz vom 16. Dezember 
1986 - BGBL I S. 2441-" durch die Wörter "zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. September 1990 - BGBI. II S. 885-" 
ersetzt. 

20. Bei der Tarifstelle 11.2.3 werden in Absatz 2: der "Anmerkung" 

a) die Wörter "vom 15. März 1974 (BGBL I S. 721), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 26. November 1986 (BGBL I S. 2089)" durch die 
Wörter "in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Mai 1990 
(BGBL I S. 880), zuletzt geändert durch Gesetz vom 10. Dezember 
1990 (BGB!. I S. 2643)" ersetzt und 

b) nach dem Klammerzusatz ,,(BGBL I S. 1586)" die Wörter ", zuletzt 
geändert durch Verordnung vom 28. August 1991 (BGBL I S. 1838)" 
eingefügt. 

21. Bei der TarifsteIle 11.3.1 werden in der Spalte .,Gegenstand" die Wörter", geändert durch Gesetz vom 23. September 
1990 (BGB!. IL S. 885)" angefügt. 

22. Bei der Tarifstelle 11.:3.3.2 werden in der Spalte "Gegenstand" die Wörter ,,§ 22 Abs. 8" durch die Wörter,,~ 22 Abs. 9'" 
ersetzt. 

23. Die TarifsteIle 11.3.6 erhält folgende Fassung: 

,,11.3.6 Entscheidung oder Entscheidung über die Feststellung nach § 9 Abs. 7, 
§ 10 Abs. 11, § 16 Abs. 3 Satz 1, § 16 Abs. 4 Satz 2, § 16 Abs. 5, § 30 a Abs. 4 
und § :30 b Abs. 7 Druc:kbehV . ;w bis ;300'" 



196 GpSE'tz- und Vel'of'dnung~blatt fur d<l.'. Li.lnd :\'onlrhein-WestL:llt'n - Nr. 24 vom 15_ Juni 1992 

24. Nach der Tarifstelle 11.3.9 wird folgende neue Tarifstelle 11.3.10 eingefügt: 

,,11.3.10 Entscheidung über die Anerkennung von Lehrgängen für Sachkundige 
nach § 32 Druckbeh V 60 bis 400" 

25. Bei der TarifsteIle 11.4.1 werden in der Spalte "Gegenstand" die Wörter "Verordnung vom 17. August 1988 - 8GBL I S. 
1685" durch die Wörter "Gesetz vom 23. September 1990 - 8GBL II S. 885 -" ersetzt. 

26. Bei der TarifsteIle 11.4.3 erhält in der Spalte "Gegenstand" der Klammerzusatz folgende Fassung: ,,(§ 5 Abs. 1 und 3, 
§ 9 Abs. 4, § 10 Abs. 6 Ne. 1)" 

27. Bei der Tarifstelle 11.5.1 werden in der Spalte "Gegenstand" am Ende des Klammerzusatzes die Wörter" ,zuletztge­
ändert durch Verordnung vom 31. Oktober 1990 - BGBL I S. 2422 -" eingefügt. 

28. Bei der TarifsteIle 11.6.1 werden in der Spalte "Gegenstand" die Wörter "geändert durch Gesetz vom 16. Dezember 
1986 - BGBI. I S. 2441 -" durch die Wörter "zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. September 1990 - BGBI. 11 S. 885-" 
ersetzt. 

29. Bei der TarifsteIle 11.7.1 werden in der Spalte "Gegenstand" die Wörter "geändert durch Verordnung vom 3. Mai 1982 
- BGBL I S. 569 -" durch die Wörter "zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. September 1990 - BGBL 11 S. 885 -" er­
setzt. 

30. Bei der Tarifstelle 11.8.1 werden in der Spalte "Gegenstand" in Buchstabe a) die Wörter", geändert durch Gesetz 
vom 23. September 1990 (BGBL 11 S. 885)" angefügt. 

31. Die TarifsteIlen 11.9.1 bis 11.9.7 werden durch die folgenden neuen TarifsteIlen 11.9.1 bis 11.9.6 ersetzt: 

,,11.9.1 

11.9.2 

11.9.3 

11.9.4 

11.9.5 

11.9.6 

Entscheidung über Ausnahmen im Einzelfall nach § 5 Abs. 1 Getränke­
schankanlagenverordnung (SchankV) vom 27. November 1989 (BGBI. I 
S.2044) 

Entscheidung über Ausnahmen für Getränkeschankanlagen oder Bau­
teile nach § 5 Abs. 2 SchankV 

Entscheidung über die Feststellung der Prüfstelle nach § 6 Abs. 3 oder 
des Sachverständigen nach § 7 Abs. 7 SchankV 

Wiederkehrende Prüfungen 
(§ 12 Abs. 1 SchankV) 

a) vor 16.00 Uhr 

b) in der Zeit von 16.00 Uhr bis 20.00 Uhr 

c) nach 20.00 Uhr 

Entscheidung über die Verlängerung von Fristen im Einzelfall nach 
§ 12 Abs. 2 Schank V . . 

Entscheidung über die Anerkennung von Sachverständigen nach § 15 
Abs.l Nr. 3 SchankV 

30 bis 300 

60 bis 400 

30 bis 300 

50 

75 

100 

30 bis 300 

500 bis 1000" 

32. Bei der TarifsteIle 11.10.1 werden in der Spalte "Gegenstand" am Ende des Klammerzusatzes die Wörter", geändert 
durch Gesetz vom 23. September 1990 - BGBL II S. 885 -" eingefügt. 

33. Bei der TarifsteIle 11.11 werden in der Spalte "Gegenstand" die Wörter." geändert durch Verordnung vom 16. De­
zember 1987 (BGBL I S. 2721)" durch die Wörter", zuletzt geändert durch Verordnung vom 23. April 1990 (BGBL I 
S. 790)" ersetzt. 

34. Bei der TarifsteIle 11.12.1 werden in der Spalte "Gegenstand" die Wörter", zuletzt geändert durch Gesetz vom 
23. September 1990 (BGBl. II S. 885)" angefügt. 
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35. Die Tarifstelle 11.12.1.1 erhält folgende Fassung: 

,,11.12.1.1 Entscheidung über die Genehmigung zum Umgang mit radioaktiven 
Stoffen gern. § 3 StrlSchV 

Innerhalb des Gebührenrahmens sind folgende Sätze anzuwenden, so­
weit der Regierungspräsident für die Entscheidung zuständig ist: 

Gebührenklasse Vielfaches der Freigrenze nach Gebühr DM 
Anlage IV Tabelle IV 1 Spalte 4 

1 :::; 10 z 100 
2 s 10~ 200 
3 S 10 6 300 
4 S 10 3 600 

5 :::; 10 I n 1500 
6 > 10 10 3000 

Soweit die Entscheidung von einer Obersten Landesbehörde zu treffen 
ist: 

Gebühren werden nicht erhoben, soweit die Genehmigung für Kran­
kenhäuser erteilt wird, die nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz 
gefördert werden." 

36. Nach der TarifsteIle 11.12.1.1 wird folgende neue TarifsteIle 11.12.1.2 eingefügt: 

" 11.12.1.2 Entscheidung über die Erteilung einer Bescheinigung nach § 6 Abs. 2 
Satz 2 und § 19 Abs. 2 Satz 3 StrlSch V 

100 bis 30000 

1000 bis 30000 

50" 
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37. Die TarifsteIle 11.12.1.5 wird gestrichen. Die bisherigen TarifsteIlen 11.12.1.2 bis 11.12.1.4 werden TarifsteUen 11.12.1.3 
bis 11.12.1.5. 

38. Nach der TarifsteIle 11.12.1.12 wird folgende neue TarifsteIle 11.12.1.13 eingefügt: 

,,11.12.1.13 Entscheidung über die Festlegung einer Ersatzdosis nach § 63 Abs. 
Satz 3 StrlSchV . 50 bis 300" 

39. Die bisherigen TarifsteIlen 11.12.1.13 bis 11.12.1.15 werden TarifsteIlen 11.12.1.14 bis 11.12.1.16 und die bisherige 
Tarifstelle 11.12.1.16 wird TarifsteUe 11.12.1.18. 

40. Nach der TarifsteIle 11.12.1.16 (neu) wird folgende neue Tarifstelle 11.12.1.17 eingefügt: 

,,11.12.1.17 Entscheidung über die Verlängerung der tberwachungsfrist nach § 76 
Abs.2 StrlSchV . 50 bis 300" 

41. Bei der Tarifstelle 11.12.3 werden in der Spalte "Gegenstand" die Wörter ,,3. April 1990 (BGBL I S. 607)" durch die 
Wörter ,,19. Dezember 1990 (EGEL I S. 2949)" ersetzt. 

42. Nach der Tarifstelle 11.12.3.1 wird folgende neue Tarifstelle 11.12.3.2 eingefügt: 

,,11.12.3.2 Entscheidung über die Erteilung einer Bescheinigung nach § 3 Abs. 3 
Nr.2a 

43. Die bisherigen Tarifstellen 11.12.3.2 bis 11.12.3.6 werden Tarifstellen 11.12.3.3 bis 11.12.3.7. 

44. Nach der TarifsteIle 11.12.3.7 (neu) wird folgende neue TarifsteIle 11.12.3.8 eingefügt: 

,,11.12.3.8 Entscheidung über die Festlegung von Abweichungen nach § 16 Abs. 2 
Satz 4 

45. Die bisherigen Tarifstellen 11.12.3.7 bis 11.12.3.18 werden Tarifstellen 11.12.3.9 bis 11.12.3.20. 

50" 

50 bis 300" 

46. In der Tarifstelle 11.12.3.9 (neu) wird in der Spalte "Gebühr" die Zahl ,,1l0" durch die Zahl ,,20" ersetzt. 

47. Bei der Tarifstelle 14.4.1 erhält Satz 1 folgende Fassung: 

"Entscheidungen über die Genehmigung von Tarifen und deren Wider­
ruf in der Energiewirtschaft nach der Bundestarifordnung Elektrizität 
- BTQ Elt - vom 18. Dezember 1989 (BGB!. I S. 2255)." 

48. Bei der TarifsteIle 15a.1.1 wird nach der Überschrift "Ergänzend gilt:" die Nummer 4 wie folgt gefaßt: 

,,4. Gebühren oder Auslagen für die Prüfung bautechnischer Nachwei­
se und für Bauzustandsbesichtigungen werden von den Bauauf­
sichtsbehörden gesondert erhoben." 
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49. Bei der Tarifstelle 15a.2.1 wird in der Spalte "Gegenstand" hinter TarifsteIle ,,15a.3.9.2" eingefügt: ," 15a.3.11.1". 

50. Nach der TarifsteIle 15a.2.1 werden die folgenden neuen TarifsteIlen 15a.2.2, 15a.2.3 und 15a.2.4 eingefügt: 

,,15a.22 

15a.2.3 

15a.2.4 

Entscheidung über die Zulassung von Ermittlungen durch den Immis­
sionsschutzbeauftragten (§ 28 Satz 2 BImSehG) . 

Entscheidung über die Bekanntgabe eines Sachverständigen (§ 29 a 
Abs. 1 Satz 1 BlmSchG) 

Entscheidung über die Gestattung von Prüfungen durch den Störfall­
beauftragten oder einen Sachverständigen (§ 29 a Abs. 1 Satz 2 
B1mSchG) 

51. Die bisherige TarifsteIle 15a.2.2 wird TarifsteIle 15a.2.5. 

100 bis 1000 

500 bis 2000 

100 bis 1000" 

52. Bei der TarifsteIle 15a.3.2 werden in der Spalte "Gegenstand" die Wörter "vom 21. April 1986 (BGBI. I S. 571)" durch 
die Wörter "vom 10. Dezember 1990 (BGBL I S. 2694), geändert durch Verordnung vom 5. Juni 1991 (BGBL I S. 1218)'" 
ersetzt. 

53. Die TarifsteIle 15a.32.1 wird in der Spalte "Gegenstand" wie folgt geändert: 

In Satz 1 werden die Wörter ,,§ 8 Abs. 6" durch die Wörter ,,§ 12 Abs. 7" ersetzt; in Satz 2 wird hinter der TarifsteIle 
,,15a.3.9.2" eingefügt: '" 15a.3.11.1". 

54. Bei der Tarifstelle 15a.3.2.2 erhält die Spalte "Gegenstand" folgende Fassung: 

"Entscheidung über die Zulassung einer Ausnahme (§ 17 der 2. 
BlmSch V) von 

a) §§ 10 oder 14 der 2. BlmSchV 

b) §§ 4,11 oder 12 der 2. BlmSchV 

c) §§ 3 oder 5 der 2. BlmSch V . 

d) § 2 Abs. 1 Satz 3 oder Abs. 2 der 2. B1mSch V . 

Bei Ausnahmen von § 6 Abs. 2 oder Abs. 3, §§ 13 oder 15 der 2. BlmSchV 
finden je nach Gegenstand der Ausnahme die Gebührenrahmen der 
Buchstaben b) oder c) Anwendung. Werden mehrere Ausnahmen für 
dieselbe Anlage gleichzeitig erteilt, ist lediglich eine Gebühr nach dem 
höchsten anzuwendenden Gebührenrahmen festzusetzen." 

55. Die Tarifstelle 15a.3.7 erhält folgende Fassung: 

,,15a.3.7 Durchführung der Emmissionserklärungs~Verordnung - 11. BlmSchV 
- vom 12. Dezember 1991 (BGBI. I S. 2213)" 

56. Nach der TarifsteIle 15a.3.7.2 wird folgende neue Tarifstelle 15a.3.7.3 eingefügt: 

,,15a.3.7.3 Entscheidung über die Zulassung von Ausnahmen nach § 7 der 11. 
BlmSchV .. 50 bis 500" 

57. In der Tarifstelle 15a.3.8 werden in der Spalte "Gegenstand" die Wörter ,,19. Mai 1988 (BGBL I S. 625)" durch die Wör­
ter ,,20. September 1991 (BGBL I S. 1891)" ersetzt. 

58. Bei der Tarifstelle 15a.3.8.1 erhält die Spalte "Gegenstand" folgende Fassung: 

"Entscheidung über die Zulassung von Ausnahmen nach § 10 Abs.l der 
12. BlmSch V" 

59. Bei der TarifsteIle 15a.3.9.2 wird in der Spalte "Gegenstand" in Satz 2 hinter der TarifsteIle ,,15a.32.1" eingefügt: 

'" 15a.3.11.1". 

60. Nach der TarifsteIle 15a.3.10.2 werden die folgenden neuen TarifsteIlen 15a.3.11, 15a.3.11.1, 15a.3.11.2, 15a.3.11.3, 
15a.3.12, 15a.3.12.1 und 15a.3.12.2 eingefügt: 

,,15a.3.11 

15a.3.11.1 

Durchführung der Verordnung über Verbrennungsanlagen für Abfälle 
und ähnliche brennbare Stoffe (17. BlmSchV) vom 23. November 1990 
(BGBI. I S. 2545) 

Zulassung von Ausnahmen von den in § 4 Abs. 2 geforderten Verbren­
nungsbedingungen (§ 4 Abs. 3 der 17. BImSchV) 200 bis 10000 



15a.3.11.2 

l5a.3.11.3 

15a.3.12 

l5a.3.12.1 

15a.3.12.2 
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Entscheidung über die Bekanntgabe einer Stelle nach § 10 Abs. 2, 3 der 
17. BImSchV . 

Gegebenenfalls zu einem früheren Zeitpunkt entrichtete oder gleich­
zeitig entstehende Gebühren nach den Tarifstellen 15a.2.1, 15a.3.2.1, 
15a.3.9.2 oder 15a.6 können bls zu 9110 angerechnet werden. 

Zulassung von Ausnahmen von einzelnen Anforderungen der Verord­
nung (§ 19 der 17. BlmSchV), soweit es sich 

a) um unbefristete Ausnahmen von der Einhaltung einzelner Emis­
sionsgrenzwerte 

b) um befristete Ausnahmen von der Einhaltung einzelner Emissions­
grenzwerte . 

c) um Ausnahmen von sonstigen Anforderungen. 

handelt. 

Durchführung der Verordnung über Chlor- und Bromverbindungen als 
Kraftstoffzusatz - 19. BlmSchV - vom 17. Januar 1992 (BGBL I S. 75) 

Ausnahmebewilligung von den Anforderungen des § 2 Abs. 1 der 19. 
ElmSch V bei erheblicher Gefährdung der Verbraucherversorgung (§ 3 
Abs. 1) . 

Ausnahmebewilligung von den Anforderungen des § 2 Abs. 1 der 19. 
BImSchV bei unzumutbarer Härte für den Antragsteller (§ 3 Abs. 2) . 

500 bis 2000 

2000 bis 20000 

1000 bis 10000 

200 bis 10000 

50 bis 500 

50 bis 500" 
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61. Bei der Tarifstelle 15a.6 werden in der Spalte "Gegenstand" in Satz 2 die Wörter "oder 15a.3.9,2" durch die Wörter 
,,15a.3.9.2 oder 15a.3.1 LI" ersetzt. 

62. Nach der Tarifstelle 15a.6 wird folgende neue TarifsteIle 15a.7 eingefügt: 

,,15a.7 Entscheidung über die Zulassung von befristeten Ausnahmen nach § 2 
Abs.3 FCKW-Halon-Verbots-VO vom 6. Mai 1991 (BGEL I S. 1090) . 300 bis 3000" 

63. Bei der Tarifstelle 15b werden in der Spalte "Gegenstand" die Wörter ,,17. Februar 1987 (GV. NW. S. 62)" durch die 
Wörter ,,20. Juni 1989 (GV. NW. S. 366)" ersetzt. 

64. Nach der TarifsteIle 15b.5.3 wird folgende neue TarifsteIle 15b.6 eingefügt: 

,,15b.6 Entscheidung über die Genehmigung eines Eingriffs nach § 6 Abs. 4 LG 50 bis 5000" 

65. Bei der Tarifstelle 16.1.5.2 wird in der Spalte "Gebühr" die Zahl ,,0,50" durch die Zahl ,,0,55" ersetzt. 

66. Bei der Tarifstelle 16.2.2.1 wird in der Spalte "Gebühr" die Zahl ,,0,50" durch die Zahl ,,0,55" ersetzt. 

67. Bei der Tarifstelle 16.3.1.6 wird in der Spalte "Gebühr" die Zahl ,,0,42" durch die Zahl ,,0,55" ersetzt. 

68. Bei der Tarifstelle 16.4.2 wird in der Spalte "Gebühr" die Zahl ,,0,42" durch die Zahl ,,0,55" ersetzt. 

69. Bei der Tarifstelle 16.7.1.1 wird in der Spalte "Gebühr" die Zahl ,,24,50" durch die Zahl ,,30" ersetzt. 

70. Bei der Tarifstelle 16.7.1.2 wird in der Spalte "Gebühr" die Zahl ,,24,50" durch die Zahl.,30" ersetzt. 

71. Die Tarifstelle 16.7.1.3 erhält folgende Fassung: 

,,16.7.1.3 Ausstellung von Zeugnissen 10 bis 50" 

72. Die TarifsteIle 16.7.1.4 ist zu streichen. 

73. Bei der Tarifstelle 16.7.1.6 wird in der Spalte "Gebühr" die Zahl ,,0,50" durch die Zahl ,,0,55" ersetzt. 

74. Die bisherigen TarifsteIlen 16.7.2.9.8 bis 16.7.2.9.9 werden durch die folgenden neuen Tarifstellen 16.1.2.9.8 bis 
16.7.2.9.10.2 ersetzt: 

,,16.7.2.9.8 

16.7.2.9.9 

16.7.2.9.10 

16.7.2.9.10.1 

16.7.2.9.10.2 

Bakterizide 

Geschmacksprüfung 

Prüfung auf ökotoxikologische Wirkungen 

Prüfung auf Bienengefährlichkeit . 

Prüfung auf Gefährdung anderer Nutzorganismen 

3120 bis 4000 

440 bis 1200 

700 bis 8000 

3000 bis 10000" 
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75. Die Tarifstelle 16.7.2.14 erhält folgende Fassung: 

,,16.72.14 Aufschlag für erhöhten Aufwand (GLP) 

76. Nach der TarifsteIle 16.7.2.14 wird folgende neue TarifsteIle 16.7.2.15 eingefügt: 

,,16.7.2.15 Prüfung sonstiger Anwendungsgebiete (Zeit- und Sachaufwand) . 

77. Die TarifsteIle 16.7.3 erhält folgende Fassung: 

,,16.7.3 Diagnostische Untersuchungen (virologische, bakteriologische, myko­
logische, zoologische und sonstige diagnostische Verfahren) . 

15 bis 50% zu den Gebüh­
rensätzen der TarifsteIlen 
16.7.2.1 bis 
16.7.2.13.4 sowie 
16.7.2.15" 

440 bis 10 000" 

20 bis 5000" 

78. Nach der TarifsteIle 16.7.3 werden die folgenden neuen Tarifstellen 16.7.4 bis 16.7.5.2 eingefügt: 

,,16.7.4 

16.7.5 

16.7.5.1 

16.7.52 

Erteilung von Ausnahmegenehmigungen nach § 6 Abs. 3 des Pflanzen­
schutzgesetzes 

Prüfung von Maschinen und Geräten 

Prüfung von Pflanzenschutzgeräten, -maschinen und Geräte-I-maschi­
nenteilen 

Aufnahme. Überwachung und Betreuung anerkannter Kontrollbetriebe 
mit mehreren Prüfständen, jährlich je Prüfstand 

50 bis 300 

20 bis 8000 

100 bis 500" 

79. Die TarifsteIlen 16.10 bis 16.10.8 werden durch die folgenden neuen Tarifstellen 16.10 bis 16.10.10 ersetzt: 

,,16.10 

16.10.1 

16.102 

16.10.3 

16.10.3.1 

16.10.3.2 

16.10.4 

16.10.5.1 

16.10.5.2 

Tierzucht 
Tierzuchtgesetz vom 22. Dezember 1989 (BGBI. I S. 2493) 

a) Anerkennung einer Zuchtorganisation . 

b) Neuerteilung der Anerkennung einer Zuchtorganisation 

c) Zustimmung zu Änderungen der Sachverhalte gemäß § 7 Abs. 6 
TierZG . 

Ausnahme von den Vorschriften des Tierzuchtrechtes . 

Besamungserlaubnis 

Erteilung einer Besamungserlaubnis für 

a) Bullen. 

b) Eber. 

c) Hengste 

Erteilung einer Besamungserlaubnis im Rahmen des amtlichen Prüf­
einsatzes für 

a) Bullen, je 1000 Erstbesamungen 

b) Eber, je 1000 Erstbesamungen 

c) Hengste, je 1000 Erstbesamungen 

Genehmigung zum Anbieten und Abgeben von eingeführten Samen 
von 

a) Bullen, je 1000 Erstbesamungen 

b) Eber, je 1000 Erstbesamungen 

c) Hengste, je 1000 Erstbesamungen 

Besamungsstationen 

a) Erteilung einer Erlaubnis zum Betrieb einer Besamungsstation 

b) Neuerteilung der Erlaubnis zum Betrieb einer Besamungsstation 

c) Zustimmung zu Änderungen des sachlichen und räumlichen Tätig­
keitsbereiches 

Embryotransfereinrichtungen 

a) Erteilung einer Erlaubnis zum Betrieb einer Embryotransferein­
richtung 

b) Neuerteilung einer Erlaubnis zum Betrieb einer Embryotransfer­
einrichtung 

2000 bis 10000 

500 bis 5000 

50 bis 2000 

100 bis 5000 

300 

50 

300 

60 bis 

30 bis 

150 

60 bis 

30 bis 

150 

2000 bis 

500 bis 

50 bis 

75 

50 

75 

50 

6000 

3000 

1000 

1000 bis 3000 

250 bis 1500 
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16.10.7 

16.10.8 

16.10.9 

16.10.10 
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a) Teilnahme an einem Kurzlehrgang über künstliche Besamung 70 

b) Ausstellung einer Bescheinigung über die erfolgreiche Teilnahme 
an einem Kurzlehrgang über künstliche Besamung 20 

a) Teilnahme an einem Lehrgang über künstliche Besamung. 

b) Prüfungsgebühr zu a) . 

Anerkennung von Ausbildungsstätten nach § 1 der Verordnung über 
Lehrgänge nach dem Besamungsgesetz 

Durchführung von Hengstleistungsprüfungen 

a) Stationsprüfung, je Hengst 

b) Feldprüfung (Pony- und Kleinpferde), je Hengst 

Ausstellung einer Bescheinigung für die zollfreie Einfuhr von Zuchttie­
ren nach der Verordnung zur Durchführung des deutschen Teil-Zollta­
rifs vom 19. Mai 1970, je Tier . 

300 

50 

300 bis 1000 

600 

150 

20" 

201 

80. In den TarifsteIlen 16.13.7, 16.13.8 und 16.13.9 sind in der Spalte "Gegenstand" die Wörter ,,(§ 21 Berufsbildungsge­
setz)" durch die Wörter ,,(§ 21 Berufsbildungsgesetz in Verbindung mit der Ausbilder-Eignungsverordnung Haus­
wirtschaft vom 29. Juni 1978, BGBL I S. 976, zuletzt geändert durch Verordnung vom 10. Dezember 1984, BGBL I S. 
1517)" zu ersetzen. 

81. Nach der Tarifstelle 16.13.10 werden die folgenden neuen Tarifstellen 16.13.11 und 16.13.12 eingefügt: 

,,16.13.11 

16.13.12 

Fortbildungsprüfung gemäß § 46 Berufsbildungsgesetz 

Wiederholung nicht bestandener Fortbildungsprüfung gemäß § 46 Be­
rufsbildungsgesetz . 

250 

125" 

82. Bei der TarifsteIle 18.1 werden in der Spalte "Gebühr" die Zahl ,,4" durch die Zahl ,,5" und die Zahl ,,50" durch die Zahl 
,,60" ersetzt. 

83. Bei der TarifsteIle 21.1.3 werden 

a) in der Spalte "Gegenstand" das Wort "Höchstgebühr" gestrichen und 

b) in der Spalte "Gebühr" die Zahl ,,1/1" durch die Zahl ,,100%" ersetzt sowie die Zahl ,,5000" gestrichen. 

84. Bei der Tarifstelle 21.1.4 wird in der Spalte "Gebühr" die Zahl ,,114" durch die Zahl ,,25%" ersetzt. 

85. Bei der Tarifstelle 21.1.5 wird in der Spalte "Gebühr" die Zahl ,,1110" durch die Zahl ,,15%" ersetzt. 

86. Bei der Tarifstelle 24.2.1.5 werden in der Spalte "Gegenstand" die Wörter ,,§ 32 (1) bis (3)" durch die Wörter ,,§ 31 (1) 
bis (3)" ersetzt. 

87. Die Tarifstelle 26.4.1 wird durch die folgenden neuen Tarifstellen 26.4.1 bis 26.4.1.7 ersetzt: 

,,26.4.1 

26.4.1.1 

26.4.1.2 

26.4.1.3 

26.4.1.4 

26.4.1.5 

26.4.1.6 

26.4.1.7 

Amtshandlungen aufgrund des Tierschutzgesetzes (TierSchG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 18. August 1986 (BGBL I S. 1319) 

Entscheidung über eine Ausnahmegenehmigung für das Schlachten 
ohne Betäubung nach § 4a Abs. 2 Nr. 2 TierSchG, pro Tier 

Entscheidung über eine Ausnahmegenehmigung für eine Betäubung 
mit Betäubungspatronen an andere Personen als Tierärzte nach § 5 
Abs. 1 Satz 3 TierSchG 

Entscheidung über eine Ausnahmegenehmigung für die Bestellung von 
Personen, die nicht über ein abgeschlossenes Hochschulstudium der 
Veterinärmedizin, Medizin oder Biologie - Fachrichtung Zoologie - ver­
fügen, nach § 8b Abs. 2 Satz 3 TierSchG .. 

Entscheidung über die Genehmigung von Tierversuchen, soweit diese 
nicht im öffentlichen Interesse liegen, nach § 8 TierSchG . 

Entscheidung über eine Ausnahrnegenehmigung nach § 9 Abs. 1 Satz 4 
TierSchG. . ..... . 

Entscheidung über eine Ausnahmegenehmigung nach § 9 Abs. 2 Nr. 7 
Satz 2 TierSchG 

Entscheidung über die Erteilung einer Erlaubnis für besondere For­
men der Tierhaltung oder des Umgangs mit Tieren nach § 11 Abs. 
TierSchG ... 

20 bis 200 

20 bis 50 

20 bis 50 

100 bis 1000 

20 bis 50 

20 bis 50 

20 bis 200" 
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88. Nach der TarifsteIle 26.6.2.4.5 werden die folgenden neuen TarifsteIlen 26.62.4.6 und 26.6.2.4.7 eingefügt: 

,,26.6.2.4.6 

26.6.2.4.7 

Für die Zulassung eines Betriebes für den innergemeinschaftlichen 
Handelsverkehr mit wärmebehandelter Milch. 

Für die Ausstellung von Genußtauglichkeitsbescheinigungen für wär­
mebehandelte Milch 

Sendungen bis zu 5 000 I 

Sendungen über 5 000 I 

89. Nach der Tarifstelle 26.8.2 werden die folgenden neuen TarifsteIlen 27 bis 27.2.6 eingefügt: 

,,27 

27.1 

27.1.1 

27.1.1.1 

27.1.1.2 

27.1.1.3 

27.1.1.4 

27.1.2 

27.1.2.1 

Gentechnikrechtliche Angelegenheiten 

AIntshandlungen nach dem Gentechnikgesetz (GenTG) vom 20. Juni 
1990 (BGBL I S. 1080), geändert durch Gesetz vom 23. September 1990 
(BGBL II S. 885, 1245) 

Anmeldungen 

Prüfung und Bescheidung einer Anmeldung zur Errichtung und zum 
Betrieb von gentechnischen Anlagen (§ 8 Abs. 2 GenTG) 

Prüfung und Bescheidung einer Anmeldung zu wesentlichen Änderun­
gen (§ 8 Abs. 4 Satz 2 i. V. m. § 8 Abs. 2 GenTG) und weiteren gentechni­
schen Arbeiten (§§ 9 Abs. 1 und 10 Abs. 2 GenTG) 

Entscheidung über die Untersagung angemeldeter gentechnischer Ar­
beiten (§ 12 Abs. 8 GenTG) . 

Entscheidung über die Zustimmung zum vorzeitigen Beginn (§ 12 
Abs. 9 GenTG) 

Genehmigungen 

Entscheidung über die 

- Genehmigung (§ 13 Abs. 1 in Verbindung mit § 8 Abs. 1 GenTG). 

- Teilgenehmigung (§ 13 Abs. 2 in Verbindung mit § 8 Abs. 3 GenTG) 
oder 

- Genehmigung einer wesentlichen Änderung (§ 13 Abs. 1 in Verbin­
dung mit § 8 Abs. 4 GenTG) einer gentechnischen Anlage mit Errich­
tungskosten (E) 

a) bis zu 100000 DM 

b) bis zu 1000000 DM 

c) bis zu 100000000 DM 

d) über 100000000 DM 

mindestens 

e) Ist ausschließlich die Regelung des Betriebes Gegenstand einer 
Teil- oder Änderungsgenehmigung 

f) Wird im Genehmigungsverfahren ein Anhörungsverfahren (§ 18 
Abs. 1 GenTG) durchgeführt, erhöht sich die Gebühr nach Buchst. a) 
bis e} für jeden Tag, an dem Erörterungen stattgefunden haben, um . 

Ergänzend gilt: 

1. Errichtungskosten (E) sind die voraussichtlichen Gesamtkostep. der 
Anlage oder derjenigen Anlagenteile, die nach der (Teil-, Ände­
rungs-) Genehmigung errichtet werden dürfen, einsch!. Mehrwert­
steuer. Maßgeblich sind die voraussichtlichen Gesamtkosten im 
Zeitpunkt der Erteilung der (Teil-, Änderungs-) Genehmigung, es sei 
denn, diese sind niedriger als zum Zeitpunkt der AntragsteIlung. 

2. Ergehen mehrere Teilgenehmigungen, ist jede gesondert abzurech­
nen. 

100 bis 200 

10 bis 30 

30 bis 50" 

200 bis 3500 

100 bis 3500 

150 bis 2500 

200 zusätzl. z. d. Gebüh­
ren nach TarifsteIlen 
27.1.1.1 oder 27.1.1.2 

200 + 0,006 x (E) 

800 + 0,003 x 
(E - IOD 000) 

3 500 + 0,0025 x 
(E - 1 Mio.) 

251 000 + 0,002 x 
(E - 100 Mio.) 

die höchste Gebühr, die 
für eine nach § 22 GenTG 
eingeschlossene behördli­
che Entscheidung zu ent­
richten gewesen wäre. 
wenn diese selbständig 
erteilt worden wäre 

200 bis 3500 

1500 
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27.1.2.2 

27.1.2.3 

272 

27.2.1 

27.2.2 

27.2.3 

27.2.4 

272.5 

27.2.6 

3. Gebühren oder Auslagen für die Prüfung bautechnischer Nachweise 
und für Bauzustandsbesichtigungen werden von den Bauaufsichts­
behörden nach den TarifsteIlen 2.2 und 2.4.7 sowie nach der Tarif­
steIle 2.4.9 gesondert erhoben. 

4. Reisekosten von Angehörigen der Genehmigungsbehörde oder der 
Behörden, die durch die Genehmigungsbehörde beteiligt werden, 
gelten als in die Gebühr einbezogen. Satz 1 gilt nicht für Auslands­
dienstreisen. 

Entscheidung über die Genehmigung weiterer gentechnischer Arbeiten 
für gewerbliche Zwecke (§ 13 Abs. 3 in Verbindung mit § 10 Abs. 2 
GenTG) . 

Entscheidung über eine Verlängerung der Frist zur Errichtung oder 
zum Betrieb der gentechnischen Anlage (§ 27 Abs. 3 GenTG) 

Amtshandlungen nach den Verordnungen zur Durchführung des Gen­
technikgesetzes 

Verordnung über die Sicherheitsstufen und Sicherheitsrnaßnahmen bei 
gentechnischen Arbeiten in gentechnischen Anlagen (Gentechniksi­
cherheitsverordnung - GenTSV) vom 24. Oktober 1990 (BGBL I S. 2340) 

Entscheidung über den Verzicht auf Vorlage der Bescheinigung nach 
§ 15 Abs. 2 Satz 1 Ne. 3 GenTSV (§ 15 Abs. 2 Satz 3 GenTSV) 

Entscheidung über die Anerkennung einer anderen Aus-, Fort- oder 
Weiterbildung (§ 15 Abs. 3 GenTSV) . 

Entscheidung über die Anerkennung anderer geeigneter Veranstaltun­
gen (§ 15 Abs. 4 Satz 2 GenTSV) . 

Entscheidung über die Gestattung der Bestellung eines oder mehrerer 
nicht betriebsangehöriger Beauftragter für die biologische Sicherheit 
(§ 16 Abs. 2 GenTSV) .... 

Befreiung von den Vorsorgeuntersuchungen nach Anhang VI Buchsta-
be A Abs. 3 GenTSV ..... . 

Ermächtigung von Ärzten zur Vornahme von Vorsorgeuntersuchungen 
nach Anhang VI Buchstabe C Abs. 1 GenTSV 

200 bis 3500 

1/20 der Gebühr nach 
Tarifstelle 
27.1.1 und 
27.1.2 

100 bis 200 

100 bis 200 

200 bis 1000 

100 bis 200 

50 bis 100 

100 bis 1000" 

90. Bei der TarifsteIle 28.1.1.1 wird in der Spalte "Gebühr" die Zahl ,,60" durch die Zahl ,,100" ersetzt. 

91. Bei der Tarifstelle 28.1.1.2 wird in der Spalte "Gebühr" die Zahl ,,60" durch die Zahl ,,100" ersetzt. 

92. Nach der Tarifstelle 28.1.1.5 wird folgende neue Tarifstelle 28.1.1.6 eingefügt: 

,,28.1.1.6 Gehobene Erlaubnis (§ 25a LWG) 

Bei Angelegenheiten, die mit besonderer Mühewaltung verbunden 
sind, kann die Gebühr bis auf das Doppelte erhöht werden. 

Der Wert ist von der für die Entscheidung zuständigen Behörde festzu­
setzen und auf volle 1000 DM nach unten abzurunden. 

Im übrigen gilt für die Berechnung des Wertes der Benutzung das zu 
Tarifstelle 28.1.1.1 Gesagte entsprechend." 

0,18 v. H. des Wertes der 
Benutzung, mindestens 
jedoch 100 

93. Bei der TarifsteIle 28.1.2.1 wird in der Spalte "Gebühr" die Zahl ,,50" durch die Zahl ,,100" ersetzt. 

94. Die Tarifstelle 28.1.2.10 erhält folgende Fassung: 

,,28.12.10 Genehmigung, Versagung, Widerruf innerhalb eines Überschwem­
mungsgebietes (§§ 113, 114 LWG) 

- für die ersten 100000 DM des Baukostenwertes 

- für die weiteren 900 000 DM 

- für die weiteren 9 Millionen DM 

- für die weiteren 90 Millionen DM 

- für den 100 Millionen übersteigenden Teil 

2 v. H. 

0,2 v. H. 

0,1 v. H. 

0,01 v. H. 

0,001 v. H." 

95. Bei der TarifsteIle 28.1.4.1 werden in der Spalte "Gebühr" die Zahlen ,,60 bis 600" durch die Zahlen ,,200 bis 2 000" er­
setzt. 
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96. Bei der Tarifstelle 28.1.4.2 werden in der Spalte "Gebühr" die Zahlen ,,60 bis 600" durch die Zahlen .,300 bis 3000" 
ersetzt. 

97. Die Tarifstelle 28.1.4.3 ist zu streichen. 

98. In der TarifsteIle 28.1.5.1 werden in der Spalte "Gegenstand" die Wörter ,,Abwassereinleitungen (§ 60 Abs. 1 Satz 1 
LWG)" durch die Wörter "Indirekteinleitungen (§ 60a LWG)" ersetzt. 

99. In der Tarifstelle 28.1.5.2 werden in der Spalte "Gegenstand" die Wärter "oder der SeIhstüberwachung von Abwas­
sereinleitungen (§ 60 Abs.l Satz2 LWG)" gestrichen. 

100. Bei der Tarifstelle 28.1.5.6 werden in der Spalte "Gebühr" nach der Zahl ,,5" die Wörter ,,(mindestens 100. erfordert 
die Entscheidung einen besonderen Aufwand 200)" angefügt. 

101. Nach der Tarifstelle 28.1.5.6 werden die folgenden neuen TarifsteIlen 28.1.5.7 und 28.1.5.8 eingefügt: 

,,28.1.5.7 

28.1.5.8 

Durchführung von Analysen durch die Laboratorien des Landesamtes 
für Wasser und Abfall NRW und der Staatlichen Ämter fUr Wasser­
und Abfallwirtschaft sowie die hierzu benötigten Proben ahmen 

Teilnahme an Ringversuchen des Landesamtes für Wasser und Abfall 
NRW im Rahmen der Zulassung nach § 60a LWG und § 50 Abs. 1 LWG 

102. Die TarifsteIle 28.2.1.5 wird wie folgt geändert: 

siehe Anlage 3 zum Ge­
bührentarif 

70 pro Untersuchungspa­
rameter und zu untersu­
chender Probe. mind. je­
doch 350" 

a) In Buchstabe a) werden in der Spalte "Gebühr" die Zahlen .,0.01 bis 0,03" durch die Zahlen ,,0,3 bis 0,5" und die 
Zahl ,,1000" durch die Zahl ,,7500" ersetzt. 

b) In Buchstabe b) werden in der Spalte "Gebühr" die Wörter ,,0,25 v. H. bis 0,75 v. H. der Kosten der Anlage" durch 
die Wörter ,,0,75 bis 1,25 v. H. der Kosten der Anlage" und die Zahl ,,150" durch die Zahl ,,3750" ersetzt. 

c) Buchstabe c) erhält folgende Fassung: 

"c) Wesentliche Änderung einer Abfallanlage oder ihres Betriebes 

- Anlagen im Sinne von 282.1.5 a) 

- Anlagen im Sinne von 28.2.1.5 b) . 

mindestens 

d) In den Anmerkungen wird in Nummer 1 folgender Satz angefügt: 

"Die Berechnung ist vor Erlaß des Planfeststellungsbeschlusses zu 
aktualisieren, soweit nach AntragsteIlung mehr als ein halbes Jahr 
vergangen ist:' 

103. Die TarifsteIle 28.2.1.6 wird wie folgt geändert: 

0,03 bis 0195 v. H. der Ko­
sten der Anderung 

0,75 bis 11~5 v. H. der Ko­
sten der Anderung 

a) In Buchstabe a) werden in der Spalte "Gebühr" die Zahlen ,,0,008 bis 0,024" durch die Zahlen ,,0,024 bis 0,04" und 
die Zahl ,,200" durch die Zahl ,,1500" ersetzt. 

b) In Buchstabe b) werden in der Spalte "Gebühr" die Wörter ,,0,2 v. H. bis 0,6 v. H. der Kosten der Anlage" durch die 
Wörter ,,0,6 bis 1,1 v. H. der Kosten der Anlage" und die Zahl ,,200" durch die Zahl ,,750" ersetzt. 

c) Buchstabe c erhält folgende Fassung: 

"c) Wesentliche Änderung einer Abfallanlage oder ihres Betriebes 

- Anlagen im Sinne von 28.2.1.6 a) . 

- Anlagen im Sinne von 28.2.1.6 b) . 

mindestens 

104. Die TarifsteIle 30.1.6 wird wie folgt geändert: 

0,024 bis q,04 v. H. der Ko­
sten der Anderung 

0,6 bis 1,1 v. H. der Kosten 
der Änderung 

200·' 

a) In der Spalte "Gebühr" werden die Zahlen ,,2 bis 10" durch die Zahlen ,,20 bis 200" ersetzt. 

b) In der Spalte "Gegenstand" werden in Absatz 2 die Wörter ,,§ 49 JWG" durch die Wörter ,,§ 59 SGB VIII" ersetzt. 
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10,5. Die Tarifstelle 30.2.1 erhält folgende Fassung: 

,,30.2.1 Zulassung eines Öffentlich bestellten Vermessungsingenieurs nach § 5 
Abs. 1. der Berufsordnung für die Öffentlich bestellten Vermessungsin­
genieure in Nordrhein-Westfalen (ÖbVermIngBO) vom 27. April 1965 
(GV. NW. S. 113), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18. Dezember 1984 
(GV. NW. S. 806) . 200" 

106. Bei der Tarifstelle 30.2.2 wird in der Spalte "Gebühr'" die Zahl ,,50" durch die Zahl ,,70" ersetzt. 

107. Die Anlage:3 zum Gebührentarif wird wie folgt geändert: 

a) In der Lberschrift wird nach dem Wort "Tarifstellen" eingefügt: ,,28.1.5.7:' 

b) In Buchstabe A Allgemeines werden nach den Wörtern "Landesamt für \\rasser und Abfall" die Wörter "und den 
Staatlichen Ämtern für Wasser- und Abfallwirtschaft" eingefügt und die Zahlen ,,88,00. 62.00, 46.00 und 31,00" 
durch die Zahlen ,,95,00, 67.00, 50,00 und 34,00'" ersetzt. 

Artikel II 

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer '/erkündung 1:1 Kraft. 

Düsseldorf, den 12. Mai 1992 

(L. S.) 

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen 

Der 2'vlinisterpräsident 

Johannes Rau 

Der Innenminister 

Schnoor 

Der Finanzminister 

Heinz Schleußer 

- GV. NW. 1992 S. 194. 
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